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22.Wissenschaftliches Symposium
des Instituts für Notarrecht

Am Freitag, den 23. Juni 2023
findet das 22.Wissenschaftliche Symposium des Instituts für
Notarrecht an der Universität Würzburg statt. Die Veranstal-
tung behandelt notarspezifische Themen, wobei das überge-
ordnete Thema in diesem Jahr „2023: Familie und Recht“
lautet.

Anmeldungen:
Institut für Notarrecht an der UniversitätWürzburg
Gerberstraße 19 | 97070Würzburg
Fax: 0931 - 35576225 | E-Mail: notrv@dnoti.de
Internet: www.notrv.de
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Tagesaktuelle Meldungen unter www.famrz.de

Einstweiliger Umgangsausschluss bei
sexuellem Missbrauchsverdacht
BVerfG,Beschluss v. 20.1.2023 – 1 BvR 2345/22

1. Zum einstweiligen Umgangsausschluss bei sexuellem Miss-
brauchsverdacht und ablehnender Haltung der 6- und 10-jährigen
Kinder.

2. Um dem Elternrecht aus Art. 6 II S. 1 GG Rechnung zu
tragen, müssen die Fachgerichte bei einem länger andauernden
oder einem unbefristeten Umgangsausschluss grundsätzlich die
dem Kind drohenden Schäden ihrer Art, Schwere und Eintritts-
wahrscheinlichkeit nach konkret benennen (vgl.BVerfG, FamRZ
2022, 1286, m.Anm.Keuter).

3. Je gewichtiger der zu erwartende Schaden für das Kind,
desto geringere Anforderungen müssen an den Grad der Wahr-
scheinlichkeit gestellt werden, mit der auf eine drohende oder
erfolgteVerletzung geschlossen werden kann, und desto weniger
belastbar muss die Tatsachengrundlage sein, von der auf die Ge-
fährdung des Kindeswohl geschlossen wird (vgl.BVerfG, FamRZ
2023, 49, m.Anm.Billhardt).

4. Nach gut elf Monaten ohne Umgangskontakte mit den
Kindern muss das Familiengericht dafür Sorge tragen, zügig zu
einer Hauptsacheentscheidung zu gelangen. Bis dahin bedarf es
angesichts bislang noch ungesicherter Erkenntnisse über das
Vorliegen von sexuellem Missbrauch einer regelmäßigen Über-
prüfung, ob der einstweilige Umgangsausschluss aufrechterhalten
oder verändert werden muss.
(Leitsätze der Redaktion)

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird veröffentlicht in FamRZ 2023,
Heft 7, m.Anm. d. Red.

Unmittelbare Anordnung von Ordnungshaft
zurVollstreckung einer Kindesherausgabe
OLG Celle, Beschluss v. 31.1.2023 – 10WF 135/22

1. Kommt ein Elternteil einer vollstreckbaren Verpflichtung
zur Herausgabe eines Kindes an den anderen Elternteil nicht
nach, kann bei hartnäckiger und nachhaltigerWeigerung unmit-
telbar auf Ordnungshaft erkannt werden.

2. Dies gilt umso mehr, wenn der zur Herausgabe berufene
Elternteil bereits anlässlich der früheren Anhörung im Sorge-
rechtsverfahren auf eine solche möglicheVorgehensweise hinge-
wiesen worden ist.

3. Die Festsetzung eines Ordnungsmittels erfordert bei Zu-
widerhandlungen, die über einen längeren Zeitraum andauern,
dass sie sich auf einen bestimmten Zeitraum bezieht, in dem

auch die Vollstreckung aus dem Herausgabebeschluss nicht ein-
gestellt gewesen ist und für den ein Ordnungsmittelantrag des
Gläubigers vorliegt, zu welchem dem Schuldner rechtliches
Gehör gewährt worden ist.

Erzwingung der Anhörung des Kindes
OLG Karlsruhe,Beschluss v. 11.1.2023 – 5WF 138/22

Zur Erzwingung der Anhörung des Kindes durch das
Gericht kommt weder die Festsetzung von Ordnungsmitteln
nach § 33 III FamFG noch die Festsetzung von Zwangsmitteln
nach § 35 I FamFG in Betracht.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird veröffentlicht in FamRZ 2023,
Heft 7, m.Anm.Beate Jokisch.

Recht zum Rücktritt vomVertrag
zugunsten Dritter
BGH,Beschluss v. 9.12.2022 – V ZR 68/22

1. Das in § 1812 BGB für bestimmteVerfügungen vorgese-
hene Genehmigungserfordernis besteht bei der Nachlassverwal-
tung nicht.

2. a) Das Recht, im Falle von Leistungsstörungen von dem
Vertrag zurückzutreten (hier: gem. § 323 I BGB), steht bei einem
Vertrag zugunsten Dritter grundsätzlich dem Versprechens-
empfänger und nicht dem Dritten zu. Auch eine Zustimmung
des Dritten ist zurWirksamkeit des Rücktritts nicht erforderlich,
selbst wenn das Recht des Dritten unwiderruflich ist.

b) Nicht ausgeschlossen ist allerdings eineVereinbarung zwi-
schen Versprechensempfänger und Versprechendem, dass das
Rücktrittsrecht dem Dritten zustehen soll. Möglich ist es
zudem, dass der Versprechensempfänger sein Rücktrittsrecht an
den Dritten abtritt oder diesen zur Ausübung des Rücktritts-
rechts ermächtigt.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird veröffentlicht in FamRZ 2023,
Heft 7.

FamRZ-O nlinesemi
– stets auf dem neuesten Stand

Die FamRZ bietet Ihnen gemeinsam mit der GJI Gesellschaft
für Juristen-Information Online.Seminare und Online.Kongresse
an.

Für 2023 werden folgende Online.Seminare in Kooperation
mit der GJI angeboten (jeweils inklusive kurzer Pause):
– Rechtsfachwirtin Sabine Jungbauer
InnovativeVergütungsvereinbarungen im
Familienrecht und Erbrecht
Termin: Freitag, 17.3.2023, 9.30 – 12.15 Uhr

– Notar und Fachanwalt für Familienrecht Wolfgang Schwackenberg
Betreuungsmodelle und -zeiten im Unterhaltsrecht
Termin:Mittwoch, 22.3.2023, 15.30 – 18.15 Uhr

– Notar Dr.DietmarWeidlich
Haftungsgefahren bei der Regulierung von Ansprüchen
im Familienrecht und Erbrecht
Termin: Freitag, 24.3.2023, 14.30 – 17.15 Uhr

– Fachanwalt für Familienrecht Argiris Balomatis
(Ferien-)Immobilien im Ausland bei Trennung,
Scheidung und Tod
Termin:Mittwoch, 29.3.2023, 15.30 – 18.15 Uhr

Die aktuellen Seminarangebote für das Jahr 2023 und weitere
Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie
unter

famrz.de/onlineseminare

Online.Seminare
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